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Rhein-Sieg-Kreis Siegburg, den 24.01.2020 
Der Landrat 

Amt für Finanzwesen 

An die 
SPD - Kreistagsfraktion 

nachrichtlich:  
CDU-Kreistagsfraktion 
GRÜNE-Kreistagsfraktion 
FDP-Kreistagsfraktion 
Die LINKE Kreistagsfraktion 
AfD-Kreistagsfraktion 
Gruppe FUW/Piraten 
sowie Einzelabgeordnete im Kreistag 

Anfrage der SPD Kreistagsfraktion „Verwahrentgelt" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die als Anlage beigefügte 0. g. Anfrage beantworte ich wie folgt: 

1. In welcher Höhe hat der Rhein-Sieg-Kreis oder seine kreiseigenen Gesellschaften 
Verwahrentgelt gezahlt: 

In 2019 fielen beim Rhein-Sieg-Kreis und seinen 100 %-igen Tochtergesellschaften 
Verwahrentgelte in folgende Höhe an: 

• Rhein-Sieg-Kreis: rd. 78 T€ 
• Kreisholding: keine 
• RSVG mbH: < 1 T€ 
• RSAG Konzern: rd. 50 T€ 

2. In welchen Bereichen (Kreishaushalt oder kreiseigene Gesellschaften) ist das 
Verwahrentgelt angefallen? 

s. Ziffer 1 

3. Welche Alternativmaßnahmen wurden seitens der Kreisverwaltung hierzu bisher 
unternommen? 

• In der Haushaltssatzung 2019/2020 wurde der Zeitpunkt der Zahlungsfälligkeit 
der Kreisumlagen vom 01. eines Monats auf den 15. eines Monats 
abgeändert. 
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• Die Kreditermächtigungen der vergangenen Jahre wurden aufgrund guter 
Kassenlage nur zum Teil in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung 
des Jahres 2018 in Höhe von rd. 37 Mio. € wurde lediglich im Umfang von 6,6 
Mio. € (davon 3,6 Mio. € „Gute-Schule 2020" — Kredite) beansprucht. Die 
Kreditermächtigung 2019 in Höhe von rd. 50 Mio. € ist noch unberührt. 
Ausgabeseitig stehen dieser Entwicklung Ermächtigungsübertragungen im 
investiven Bereich in erheblichem Umfang (31.12.2018: rd. 70 Mio. €) 
gegenüber. 

• Für das Jahr 2020 soll die Tilgung von bestehenden variablen Krediten im 
Umfang von bis zu 15 Mio. € ermöglicht werden (s. Vorlage an den 
Finanzausschuss zur Sitzung am 29.01.2020). 

• Der RSVG mbH wurden unterjährig Liquiditätskredite zur Verfügung gestellt. 
Darüber hinaus werden die Zeitpunkte der Verlustausgleichzahlun gen zwecks 
Vermeidung von Verwahrentgelten optimiert. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Udelhoven) 
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SPD 
RHEIN-SIEG 

KREISTAGSFRAKTION 

Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 
Herrn Sebastian Schuster 
im Hause /j ko 

nachrichtlich 
Fraktionen 

16.01.2020 

Verwahrentgelt 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

wir bitten zur Sitzung des Finanzausschusses am 29. Januar 2020 um 
Beantwortung der nachfolgenden Fragen: 

1. In welcher Höhe hat der Rhein-Sieg-Kreis oder seine kreiseigenen 
Gesellschaften Verwahrentgelt bezahlt? 

2. In welchen Bereichen (Kreishaushalt oder kreiseigene Gesellschaften) ist das 
Verwahrentgelt angefallen? 

3. Welche Alternativmaßnahmen wurden seitens der Kreisverwaltung hierzu 
bisher unternommen? 

Wir bitten die Fragen auch schriftlich zu beantworten. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Dietmar Tendier, Ute Krupp, Denis Waldästl und Fraktion 

i. A. 
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